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Hallo liebe Fories,

im Mai bekam ich ein Schreiben vom staatl. Schulamt in Bayern mit der Bitte um Zusendung
der ausgefüllten Unterlagen, eines polizeilichen Führungszeugnisses sowie ein Ergebnis von
einer amtsärztlichen Untersuchung am Wohnort. Laut Schreiben sollen die Unterlagen bis zum
05.06.2019 in Bayern vorliegen.

1. Frage: kann das amtsärztliche Gutachten erst im Juli nachgereicht werden?

2. Frage: Bleibt die Verbeamtung vom vorherigen Bundesland bei Wechsel nach Bayern
bestehen, wenn der Bewerber bereits 51 Jahre alt ist?

Besten Dank.
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